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Familientarif

Der Einkommenssteuertarif für Familien im Sinn von § 57 Abs. 2 StG wird nach den
Verhältnissen am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht festgelegt (§ 57
Abs. 4 StG).

Anspruch auf den Familientarif haben alle Steuerpflichtigen, die in rechtlich und
tatsächlich ungetrennter Ehe oder eingetragener Partnerschaft leben. Anspruch auf
den Familientarif haben auch ledige, verwitwete, in getrennter Ehe lebende und
geschiedene Steuerpflichtige, die mit Kindern, für die ihnen der Kinderabzug
zusteht, oder unterstützungsbedürftige Personen, für deren Unterhalt sie zur
Hauptsache aufkommen, in einem selbständigen Haushalt zusammenleben. Die
von diesen Personen geschuldete Einkommenssteuer ergibt sich aus dem
besonderen Familientarif im Anhang des Steuergesetzes.

Seite 1 der Steuererklärung enthält verschiedene Fragen, die an allein stehende
Steuerpflichtige, die mit Kindern oder unterstützten bedürftigen Personen
zusammenleben, gerichtet sind. Bei Berechtigung, diese Fragen mit ”Ja” zu
beantworten, erfolgt die Anwendung des Familientarifs. Folgende Voraussetzungen
müssen dazu zusammen erfüllt sein:

- Die steuerpflichtige Person lebt mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen
Personen im gleichen Haushalt zusammen.

- Sie kommt für den Unterhalt dieser Personen zur Hauptsache auf.

Die Einschränkung, dass im Haushalt neben allfälligen unterstützten bedürftigen
Personen oder Kindern, für die der Kinderabzug geltend gemacht werden kann,
keine weitere erwachsene Person (beispielsweise Konkubinatspartner) lebt, ist nicht
beachtlich (BGE vom 26.10.05; 2A.471/2004 und 2A.750/2004).

Übersicht Steuertarife: LU StB Weisungen StG § 42 Nr. 3.

Alleinstehende kommen zur Hauptsache für den Unterhalt von in gemeinsamen
Haushalt lebenden unterstützungsbedürftigen Personen auf, wenn sie deren
Lebensunterhalt zu mehr als zwei Dritteln bestreiten. Wird dies geltend gemacht, ist
eine Aufstellung über Art und Höhe der einzelnen Unterstützungsleistungen und
über den Lebensbedarf der unterstützten Personen der Steuererklärung beizulegen.
Der Lebensbedarf richtet sich nach den betreibungsrechtlichen Richtlinien für das
Existenzminimum (vgl. LU StB Weisungen StG Steuererlass/Anhang 1).
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Bei der direkten Bundessteuer kommt ab Steuerperiode 2011 für alle
Steuerpflichtigen, die mit Kindern oder unterstützungspflichtigen Personen im
gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten,
der Elterntarif zur Anwendung, d.h. der gemäss dem Familientarif ermittelte
Steuerbetrag ermässigt sich um Fr. 250.-- für jedes Kind und jede
unterstützungspflichtige Person (Art. 214 Abs. 2 bis DBG).

§ 57 Nr. 1 Weisungen StG Luzerner Steuerbuch Bd. 1
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Ermässigung der Einkommenssteuer für
ausgeschüttete Beteiligungen

Die nachfolgenden Weisungen gelten bis und mit Steuerperiode 2008. Sie gelten
ferner auch für die Steuerperiode 2009, sofern die steuerpflichtige Person einen
entsprechenden Antrag stellt (s. RRB vom 27. Oktober 2009 im Kantonsblatt Nr. 44
vom 31. Oktober 2009, S. 2990).

§ 57 Abs. 6 StG regelt die Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung (d.h. der
Besteuerung des selben Einkommens einmal im Unternehmen und ein zweites Mal
bei Ausschüttung an Beteiligte) bei Inhaber/innen von massgebenden Beteiligungen
an in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften. Danach ermässigt sich die zum Gesamtsatz berechnete
Einkommenssteuer für ausgeschüttete Gewinne unter gewissen Voraussetzungen
um die Hälfte.

Berechnungsbeispiel:
Annahmen: Voraussetzungen für Ermässigung erfüllt, Tarif Alleinstehende.

Satzbestimmung: Gesamtsatz

Dividende Fr. 1'000'000.--

übriges
Einkommen Fr. 100'000.--

Total Fr. 1'100'000.-- 6.10 %

Steuerberechnung: Steuersatz Steuer pro Einheit

Dividende Fr. 1'000'000.-- 3.05 %* Fr. 30'500.--

übriges
Einkommen Fr. 100'000.--

6.10 %
Fr. 6'100.--

Total Fr. 1'100'000.-- Fr. 36'600.--

*Hälfte vom Gesamtsatz

Voraussetzung ist eine Beteiligung der steuerpflichtigen Person am Aktien-, am
Grund- oder am Stammkapital einer in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtigen
Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Gesellschaft
mit beschränkter Haftung) oder Genossenschaft von mindestens fünf Prozent oder
eine Beteiligung an solchem Kapital mit einem Verkehrswert von mindestens fünf
Millionen Franken. Die Voraussetzung ist dagegen nicht erfüllt, wenn verschiedene
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Beteiligungen nur zusammengerechnet einen Verkehrswert von fünf Millionen
Franken erreichen. Eine Milderung der Doppelbelastung auf Stufe
Beteiligungsinhaber/in setzt ferner voraus, dass die entsprechende Ausschüttung
bei der Ermittlung des steuerbaren Gewinns der Gesellschaft steuerlich bereits
einmal berücksichtig wurde. Fehlt es an einer solchen steuerlichen Anrechnung auf
Stufe Gesellschaft, weil beispielsweise eine geldwerte Leistung erst bei der
Veranlagung von Beteiligungsinhaber/innen entdeckt wird, ist eine
Steuerermässigung unter dem Aspekt der Milderung der wirtschaftlichen
Doppelbelastung sachlich nicht gerechtfertigt. Voraussetzung ist schliesslich, dass
neben der ausgeschütteten Dividende auch ein markt- bzw. branchenüblicher Lohn
aus dem Unternehmen bezogen wird.

Bei Berechnung des prozentualen Umfangs der Beteiligung ist der Zeitpunkt des
Beschlusses (der Generalversammlung) über die Ausschüttung massgebend (§ 20a
Abs.1 StV). Wird bei einem Verkauf einer Beteiligung der Bezug des
Beteiligungsertrags vorbehalten, wird bei Berechnung des prozentualen Umfangs
der Beteiligung auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Verkaufs abgestellt (§ 20a
Abs. 2 StV). Für die Ermittlung des Verkehrswertes einer Beteiligung wird auf die
Verhältnisse an jenem Bilanzstichtag abgestellt, welcher der Ausschüttung
zugrunde liegt (§ 20a Abs. 3 StV).

Die entsprechenden Beteiligungen und ausgeschütteten Gewinne sind im
Wertschriften- und Guthabenverzeichnis speziell zu kennzeichnen oder es ist eine
entsprechende Aufstellung dem Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
beizulegen. Der Nachweis, dass die obigen Voraussetzungen für eine ermässigte
Einkommenssteuer erfüllt sind, ist von der steuerpflichtigen Person zu erbringen.
Fehlt ein entsprechender Nachweis, erfolgt die volle Besteuerung, wenn die
Voraussetzungen für eine ermässigte Besteuerung nicht offensichtlich sind.

Ob die Voraussetzungen für eine Steuerermässigung erfüllt sind, prüft die
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Wertschriften und Verrechnungssteuer,
zusammen mit dem Wertschriften- und Guthabenverzeichnis. Diese teilt das
Ergebnis der Prüfung der zuständigen Bezugsbehörde für die Rechnungsstellung
mit. Über allfällige Einsprachen entscheidet die Bezugsbehörde nach Rücksprache
mit der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Wertschriften und
Verrechnungssteuer.

Die Ermässigung der Einkommenssteuer für ausgeschüttete Gewinne auf
Beteiligungen erfolgt unabhängig von der Berechnung der Höchstbelastung nach §
62 StG, welche nachher vorzunehmen ist.

§ 57 Nr. 2 Weisungen StG Luzerner Steuerbuch Bd. 1
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Kapitalleistungen aus Versicherung und Vorsorge

1. Allgemeines

Kapitalleistungen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und aus
anerkannten Formen der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) sowie Zahlungen bei
Tod oder für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile werden für das
Steuerjahr, in dem sie zugeflossen sind, zusammengerechnet und gesamthaft einer
Jahressteuer zum Steuersatz von einem Drittel des ordentlichen Tarifs, mindestens
aber von 0,5 Prozent pro Steuereinheit unterworfen. Eine Zusammenrechnung
erfolgt auch für alle entsprechenden Kapitalleistungen, die in ungetrennter Ehe
lebende Ehegatten und die von ihnen in der Steuerpflicht vertretenen Kinder (§ 16
Abs. 2 StG) erhalten. Die Jahressteuer wird ohne Berücksichtigung des übrigen
Einkommens und ohne Anrechnung von Sozialabzügen im Rahmen einer
Sonderveranlagung erhoben. Dabei kommt je nach den konkreten persönlichen
Verhältnissen am Ende der Steuerperiode bzw. der Steuerpflicht der
steuerpflichtigen Person der Alleinstehenden- oder der Familien-Tarif zur
Anwendung (vgl. Berechnungsbeispiele in Ziffer 4). Steuerpflichtig ist der/die
Vorsorgenehmer/in bzw. die begünstigte Person.

Für den massgebenden Zeitpunkt des Zuflusses s. LU StB Bd. 1 Weisungen StG §
53-56 Nr. 1 Ziff. 8.

Die Steuerakten von steuerpflichtigen Personen, denen eine Kapitalzahlung
ausgerichtet wurde, sind - sofern keine Delegation der Veranlagungskompetenz
vorliegt und die Veranlagung der Jahressteuer nicht bereits erfolgt ist - nach der
ordentlichen Veranlagung der kantonalen Steuerverwaltung zur Veranlagung der
Jahressteuer zuzustellen.

Bei einem interkantonalen Wohnsitzwechsel sind Kapitalleistungen in dem Kanton
steuerbar, in dem die steuerpflichtige Person im Zeitpunkt der Fälligkeit ihren
Wohnsitz hat (Art. 68 Abs. 1 StHG i.V.m. § 15 Abs. 3 StG). Vorbehalten bleibt Art.
38 Abs. 4 StHG betreffend den Wohnsitzwechsel von quellensteuerpflichtigen
Personen innerhalb der Schweiz. Diese Regelung gilt auch bei einem
Wohnsitzwechsel zwischen den Gemeinden des Kantons Luzern (§ 43 Abs. 4 StV).
Dabei gilt es folgendes zu beachten:

- Zuständig ist die Behörde des Wohnsitzes der steuerpflichtigen Person im
Zeitpunkt der Fälligkeit. Die Veranlagungsbehörde hat daher vor einer
Veranlagung stets ihre Zuständigkeit zu prüfen. Dies ist vor allem bei
Wohnsitzwechsel und gleichzeitiger Fälligkeit von Leistungen zu beachten.

- Für die Anwendung des Alleinstehenden- oder des Familien-Tarifs ist auf die
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Verhältnisse am Ende der Steuerperiode abzustellen.
- Werden bei einem Wohnsitzwechsel innerhalb des Kantons Luzern mehrere

Kapitalleistungen im selben Jahr fällig, sind diese für die Satzbestimmung bei
den Staats- und Gemeindesteuern zusammenzurechnen (§ 58 Abs. 1 StG).
Bei einem interkantonalen Wohnsitzwechsel werden dagegen
Kapitalleistungen, die im andern Kanton fällig werden, nicht
zusammengerechnet. Ein Zusammenrechnen findet auch bei der direkten
Bundessteuer statt (vgl. KS EStV 1995/96 Nr. 7 vom 26.4.1993). Damit ein
Zusammenrechnen nach rechtskräftiger Veranlagung möglich ist, ist jede
Veranlagungsverfügung mit einem Revisionsvorbehalt im Rechtsspruch zu
versehen.

- Um beim interkommunalen Wohnsitzwechsel das Zusammenrechnen zu
gewährleisten, müssen die Kapitalleistungen nach dem im Anhang 1
angeführten Schema gemeldet werden. Die Meldung erfolgt mittels Zustellung
einer Kopie der Veranlagungsverfügung und einer Kopie der Meldung der
EStV an die andere Veranlagungsbehörde. Dabei soll nach Möglichkeit die
Rechtskraft der Veranlagungsverfügung abgewartet werden. Ist ein
Domizilwechsel mit einer Heirat, einer Scheidung, einer rechtlichen oder
tatsächlichen Trennung verbunden, ist dies auf der Meldung zu vermerken.

Bei Heirat werden Ehegatten für die laufende Steuerperiode gemeinsam besteuert
(§ 56 Abs. 1 StG), weshalb alle Kapitalleistungen, die im Jahr der Heirat fällig
werden, zusammenzurechnen sind. Das gilt daher auch dann, wenn z.B. bei beiden
Ehegatten noch vor der Heirat eine Kapitalleistung fällig wird.

Kein Zusammenrechnen erfolgt, wenn bei beiden Ehegatten je eine Kapitalleistung
im Jahr der Scheidung bzw. rechtlichen oder tatsächlichen Trennung fällig wird (§
56 Abs. 2 StG). Wenn aber bei einem Ehegatten in diesem Jahr mehrere
Kapitalleistungen fällig werden, sind sie bei der Veranlagung der Jahressteuer des
betreffenden Ehegatten zusammenzurechnen.

Stirbt ein Ehegatte und ist eine Kapitalleistung vor dem Tod fällig, kommt der
Familien-Tarif zur Anwendung. Ist die Leistung durch den Tod oder nach dem Tod
fällig, ist der Alleinstehenden-Tarif anwendbar, es sei denn, die überlebende Person
erfülle am Ende der Steuerperiode oder ihrer Steuerpflicht gleichwohl die
Voraussetzungen für den Familien-Tarif (§ 57 Abs. 2 StG).

§ 58 Nr. 1 Weisungen StG Luzerner Steuerbuch Bd. 1
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2. Kapitalzahlungen aus Einrichtungen der beruflichen
Vorsorge (2. Säule) und aus anerkannten Vorsorgeformen
(Säule 3a)

Kapitalzahlungen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sind zu 100% zu
versteuern.

BVG-Beiträge von Selbständigerwerbenden, die als Geschäftsaufwand abgezogen
wurden, gelten nicht als selbstfinanziert. Die BVG-Leistungen sind deshalb, falls die
Übergangsregelung von § 253 zur Anwendung gelangt, nicht zu 60%, sondern zu
80% zu versteuern (VGE vom 20.6.1997 i.S. B.).

Die Kapitalzahlungen aus 2. Säule sind auch dann steuerpflichtig, wenn sie zum
Einkauf in die Säule 3b verwendet werden (StE 1993 B 26.13 Nr. 13).

Werden Kapitalleistungen, die bei einem Stellenwechsel von der Arbeitgeberin bzw.
vom Arbeitgeber oder von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet
werden, innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge
oder zum Erwerb einer Freizügigkeitspolice verwendet, sind sie steuerfrei (§ 31 lit. c
StG).

Kapitalzahlungen aus Säule 3a sind zu 100% einkommenssteuerpflichtig.
Entsprechende Leistungen sind in einem Betrag zu beziehen, sofern nicht die
Ausrichtung einer Rente vereinbart wurde. Der ratenweise Bezug (Teilbezug eines
Säule 3a-Kapitals) führt zur Auflösung des betreffenden Vorsorgevertrages und
damit zur steuerlichen Erfassung des gesamten Vorsorgekapitals aus dem
betreffenden Vorsorgevertrag. Ausgenommen sind vorzeitige Bezüge für die
Wohneigentumsförderung.

Hingegen ist die Übertragung von Kapital der Säule 3a in eine Vorsorgeeinrichtung
der 2. Säule oder der Säule 3a aufgrund von Art. 3 BVV3 möglich. Es handelt sich
dabei um einen Auszahlungsgrund. Von einer Sondersteuer ist in diesen Fällen
abzusehen. Andererseits kann auch kein Abzug für den Einkauf von Beitragsjahren
gewährt werden.

2.1 Steuerliche Auswirkungen des Vorbezuges für Erwerb von
Wohneigentum

Vgl auch KS der EStV Nr. 17 vom 3. Oktober 2007 betreffend
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge

Das gesamte vorbezogene Vorsorgeguthaben kommt im Zeitpunkt des Vorbezuges
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als Kapitalleistung aus Vorsorge zur Besteuerung. Bei der 2. Säule ist eine
Rückzahlung des Vorbezuges möglich, nicht hingegen bei der Säule 3a. Die
Rückzahlung - erfolge sie aus den im Gesetz genannten Gründen zwingend oder
fakultativ (Art. 30d Abs. 1 und Abs. 2 BVG) - gibt der Vorsorgenehmerin und dem
Vorsorgenehmer Anspruch auf zinslose Rückerstattung der seinerzeit an Bund,
Kanton und Gemeinde bezahlten Steuern. Folgerichtig ist anderseits der Abzug des
wieder einbezahlten Vorbezuges vom steuerbaren Einkommen ausgeschlossen.
Das Recht auf Rückerstattung erlischt nach Ablauf von drei Jahren seit der
Wiedereinzahlung des Vorbezuges (Art. 83a Abs. 2 und 3 BVG).

Für die Rückerstattung der Steuern ist ein schriftliches Gesuch an diejenige
Steuerbehörde zu richten, die seinerzeit den Steuerbetrag erhoben hat. Dem
Gesuch ist je eine Bescheinigung beizulegen über

- die Rückzahlung, wobei hiefür das besondere Formular der EStV
(www.estv.admin.ch > Verrechnungssteuer > Formulare > Formular WEF -
Meldung über Vorbezüge für Wohneigentumsförderung (2. Säule)) zu
verwenden ist (Art. 7 Abs. 3 WEFV);

- das im Wohneigentum investierte Vorsorgekapital (gestützt auf einen
Registerauszug der EStV, Abteilung Erhebung V+S, Sektion Kontrolle,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern, 031 322 75 92 oder 323 51 63);

- den für Bund, Kanton und Gemeinde entrichteten Steuerbetrag (Art. 14 Abs. 3
WEFV).

Bei mehreren Vorbezügen erfolgt die Rückerstattung der bezahlten Steuern in der
gleichen zeitlichen Reihenfolge, wie damals die Vorbezüge stattgefunden haben;
d.h. eine Wiedereinzahlung führt bei mehreren Vorbezügen zur Tilgung des
früheren vor dem späteren Vorbezug und dementsprechend auch zur
Rückerstattung der auf diesem früheren Vorbezug bezahlten Steuern. Bei teilweiser
Rückzahlung des vorbezogenen Betrages wird der Steuerbetrag im Verhältnis zum
Vorbezug zurückerstattet.

Sofern das Reglement nichts anderes vorsieht, können Vorbezüge für
Wohneigentum nur alle fünf Jahre getätigt werden (Art. 5 Abs. 3 WEFV bzw. Art. 3
Abs. 4 BVV 3). Mehrere Vorbezüge innerhalb dieser Fünfjahresfrist werden mit
Wirkung für das Jahr der ersten Auszahlung zusammengerechnet und gesamthaft
besteuert. Dabei ist jedes einzelne Vorsorgeverhältnis der Säulen 2 bzw. 3a jeweils
getrennt zu betrachten. Zur Wohneigentumsförderung sind auch Teilbezüge
zulässig. Erreicht eine Person das Alter der ordentlichen Bezugsberechtigung für
Altersleistungen der Säule 3a (fünf Jahre vor dem ordentlichen AHV-Rentenalter; s.
Ziff. 2), sind keine Teilbezüge aus einer Säule 3a für Zwecke der
Wohneigentumsförderung mehr möglich. In diesem Fall wird das gesamte
Vorsorgeguthaben zur Besteuerung fällig.

Bezüge für die Wohneigentumsförderung im Rahmen der 2. Säule dürfen bis drei
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Jahre vor dem reglementarischen frühesten Rücktrittsalter ausgerichtet werden (Art.
30c Abs. 1 BVG). Wird die Erwerbstätigkeit weitergeführt, können Versicherte ab
2010 auch nach Erreichen des frühestmöglichen reglementarischen Rücktrittsalters
bis drei Jahre vor dem ordentlichen reglementarischen Rücktrittsalter einen
Vorbezug für die Wohneigentumsförderung verlangen (Mitteilungen über die
berufliche Vorsorge Nr. 115 vom 24. November 2009, 716 Ziff. 7,
www.bsv.admin.ch). Das Reglement kann eine spätere Ausrichtung vorsehen (BGE
2A.509/2003 vom 18.5.2004 i.S. TCS). Werden solche Bezüge ohne entsprechende
reglementarische Grundlage später ausgerichtet, sind sie mit den ordentlichen
Altersleistungen im Zeitpunkt der Aufgabe der Erwerbstätigkeit gesamthaft zu
besteuern.

Einkäufe können erst nach vollständiger Rückzahlung aller WEF-Vorbezüge getätigt
werden (LU StB Weisungen StG § 40 Nr. 4 Ziff. 2.3.2).

2.2 Steuerliche Auswirkungen der Verpfändung von Mitteln der
beruflichen Vorsorge

Aus der Verpfändung als solcher entstehen keine unmittelbaren steuerlichen
Folgen, weil dabei nicht über das Vorsorgeguthaben oder Teile davon verfügt wird.

Führt die Verpfändung hingegen zu einer Pfandverwertung, sind damit die
nämlichen steuerlichen Folgen wie beim Vorbezug verbunden: Der Erlös aus der
Pfandverwertung wird besteuert, wobei hiefür die gleichen Regeln wie bei der
Besteuerung des Vorbezuges gelten. Folgerichtig sind nach einer Pfandverwertung
dieselben Möglichkeiten einer Rückzahlung und daran anknüpfend der
Rückerstattung der bezahlten Steuern wie beim Vorbezug gegeben.

2.3 Abgangsleistungen aus Arbeitsverhältnis

Werden bei Entlassungen Abgangsentschädigungen bzw. Abfindungssummen an
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausbezahlt, unterliegen diese der
gesonderten Jahressteuer, soweit sie Vorsorgecharakter haben. Gestützt auf eine
vertragliche Lohnfortzahlungspflicht ausgerichtete Leistungen sind andererseits
ordentlich zu erfassen (VGE v. 25.2.1991 i.S. P.U.).

Gemäss Art. 339b OR haben mindestens 50 Jahre alte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nach 20 oder mehr Dienstjahren in jedem Fall Anspruch auf eine
Abgangsentschädigung. Erhält die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer jedoch
Leistungen von einer Personalfürsorgeeinrichtung, so können sie von der
Abgangsentschädigung abgezogen werden, soweit diese Leistungen direkt oder
indirekt von der Arbeitgeberfirma finanziert worden sind (Art. 339d OR).
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Die Ausrichtung einer Abgangsentschädigung ist insbesondere in folgenden Fällen
möglich:

- Frühpensionierung und Entlassungen im Zusammenhang mit
Umstrukturierungen oder Massenentlassungen

- Auflösung von Arbeitsverhältnissen von leitenden Angestellten, Direktorinnen
und Direktoren, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sowie hoch
qualifizierten Spezialistinnen und Spezialisten usw.

- Aktionärsdirektorinnen und Aktionärsdirektoren und ihnen nahe stehende
Personen

Anhaltspunkte geben frühere Bescheinigungen von Dienstaltersgeschenken. Die
Veranlagungsbehörden tragen in diesem Bereich Verantwortung für die vollständige
Erfassung des Steuersubstrats.

Erhält das Gemeindesteueramt Kenntnis von Entlassungen einer Mehrzahl von
Angestellten der gleichen Firma, so ist dies der Kantonalen Steuerverwaltung,
Abteilung Unselbständigerwerbende, zu melden. Diese wird nötigenfalls direkte
Abklärungen bei der Arbeitgeberfirma treffen, um eine vollständige und einheitliche
Besteuerung der allfällig ausgerichteten Abgangsleistung sicherzustellen.

Bezüglich Sicherungsmassnahmen steuerpflichtiger Personen bei Abmeldung ins
Ausland vgl. Ziffer 2.

2.4 Abgrenzung Abgangsleistungen aus Arbeitsverhältnis bzw. aus
Vorsorge

Ob Abgangsleistungen ordentlich oder mit einer gesonderten Jahressteuer zu
besteuern sind, hängt davon ab, ob sie Vorsorgecharakter haben (s. dazu KS EStV
2003 Nr. 1 vom 3. Oktober 2002).

2.5 Beschränkung der Barauszahlung der Säule 2a gemäss dem
bilateralen Abkommen CH-EU/EFTA

Gemäss dem bilateralen Abkommen der Schweiz mit den Staaten der EU und der
EFTA über die Personenfreizügigkeit ist eine Barauszahlung in der obligatorischen
beruflichen Mindestvorsorge (Säule 2a) beim Wechsel des Wohnsitzes von der
Schweiz in einen EU-Mitgliedstaat (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Portugal, Schweden und Spanien; ab 1.4.2005 auch Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern) bzw.
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in einem ETFA-Mitgliedstaat (Fürstentum Liechtenstein, Island, Norwegen) künftig
nicht mehr möglich, wenn die Person hernach in diesem Staat obligatorisch
versichert ist. Vom Barauszahlungsverbot nicht betroffen sind Personen,

- die die Schweiz innert 5 Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens (1.6.2002)
definitiv verlassen (Übergangsregelung)

- die nach Verlassen der Schweiz keinem ausländischen
Versicherungsobligatorium unterliegen (z.B. bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit)

- deren Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss der obligatorische Teil der
Austrittsleistung (Säule 2a) auf eine Freizügigkeitspolice oder ein
Freizügigkeitskonto in der Schweiz überwiesen werden. Eine Übertragung auf die
ausländische Vorsorgeeinrichtung ist nicht möglich. Im Vorsorgefall, d.h. bei
Auszahlung eines solchen Freizügigkeitskontos, werden die bisherigen Regelungen
angewendet, d.h. auf der Auszahlung wird - bei Wohnsitz im Ausland - die
Quellensteuer erhoben.

Der überobligatorische Teil (Säule 2b) und die Säule 3a können bei Wegzug
ausbezahlt werden. Die Auszahlung von Geldern für den Erwerb von
Wohneigentum ist ebenfalls weiterhin möglich. Die Abgrenzung zwischen
obligatorischem und überobligatorischem Teil hat die Pensionskasse vorzunehmen.

Diese Regelung bringt es mit sich, dass BVG-Kapitalleistungen und/oder
Freizügigkeitsguthaben gesplittet ausbezahlt und versteuert werden können.

Vgl. ferner Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 96 vom 18. Dezember
2006, www.bsv.admin.ch.
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3. Kapitalzahlungen bei Tod oder für bleibende körperliche
oder gesundheitliche Nachteile

Ob eine Kapitalzahlungen bei Tod sowie für bleibende körperliche und
gesundheitliche Nachteile aus einem von der Empfängerin oder vom Empfänger
selbst abgeschlossenen Versicherungsvertrag stammt (beispielsweise bei Unfall,
Invalidität) oder ob sie von der Versicherung Dritter ausbezahlt wird (bei Todesfall
oder aufgrund einer zivilrechtlichen Haftung), ist für die Steuerbarkeit nicht von
Bedeutung.

Die ausbezahlte Versicherungsleistung ist in dem Umfang steuerbar, als sie nicht
zum Ausgleich von Vermögensschaden dient (z.B. Ersatz oder Reparatur
beschädigter Kleidungsstücke, Vergütung von Medikamenten-, Arzt-, Spitalkosten
usw.).

Steuerfrei sind Kapitalzahlungen inkl. Überschussanteil aus rückkaufsfähiger
privater Kapitalversicherung (§ 31 Unterabs. b StG). Die Besteuerung der Erträge
aus rückkaufsfähigen Kapitalversicherungen mit Einmalprämie, die nicht der
Vorsorge dienen, im Sinn von § 27 Abs. 1a StG bleibt vorbehalten.

Kapitalzahlungen aus rückkaufsfähigen Kapitalversicherungen im Todesfall und
weitere gleichartige Kapitalzahlungen ohne Begünstigung unterliegen nicht der
Einkommenssteuer, sondern fallen in die Erbmasse und werden mit der
Erbschaftssteuer erfasst. Fliessen solche einkommenssteuerfreien
Versicherungsleistungen einer Person aufgrund einer Begünstigungsklausel zu,
unterliegen sie der Erbschaftssteuer nach Massgabe von § 1 Abs. 2 EStG (LU StB
Weisungen EStG § 1 Nr. 1 Ziff. 3.2.1).

Die Leistung des Haftpflichtversicherers für die Beeinträchtigung in der
Haushaltführung (sog. Haushaltschaden) stellt kein steuerbares Einkommen (LGVE
1995 II Nr. 20) dar.

Genugtuungssummen sind steuerfrei (§ 31 Unterabs. g StG). Analoges gilt für
Integritätsentschädigungen.
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4. Beispiele

Beispiel 1

A (verheiratet) erhält bei Vollendung des 65. Altersjahres im Jahre 2008 von der
Personalfürsorgestiftung der Arbeitgeberfirma ein Alterskapital von Fr. 50.000.--
ausbezahlt.

Kapitalabfindung Fr. 50.000.00

Einfache Jahreseinkommenssteuer zu 1/3 des Satzes
von 2,356% (= 0,7853%) für ein steuerbares Einkommen
von Fr. 50.000.--

Fr. 392.65

Der einfache Einkommenssteuerbetrag von Fr. 392.65 ist mit den in der
Wohnsitzgemeinde von A im betreffenden Steuerjahr bezogenen Einheiten zu
multiplizieren.

Beispiel 2

B (unverheiratet) hat im Rahmen der Säule 3a eine Vorsorgevereinbarung mit
einer Bankstiftung abgeschlossen; als begünstigte Person setzte B C ein, welche
beim Tod von B Fr. 10.000.-- ausbezahlt erhält. Diese Zahlung ist als Leistung
aus einer anerkannten Vorsorgeform zu 100 % steuerpflichtig.

Kapitalabfindung, steuerbar zu 100 % Fr. 10'000.00

Einfache Jahreseinkommenssteuer zu 1/3 des Satzes
von 0,045%, mindestens aber 0,5%, für ein steuerbares
Einkommen von Fr. 10.000.--

Fr. 50.00

Der einfache Einkommenssteuerbetrag von Fr. 50.-- ist mit den in der
Wohnsitzgemeinde von C im betreffenden Steuerjahr bezogenen Einheiten zu
multiplizieren.
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Meldewesen
beim interkommunalen Wohnsitzwechsel und mehreren Kapitalleistungen im
gleichen Jahr

Anlass Wegzugsgemeinde Zuzugsgemeinde Kantonale
Steuerverwaltung
(KStV)

Meldung1 EStV geht
nach Wohnsitzwechsel
bei Zuzugsgemeinde
oder bei der KStV ein

macht Meldung an
Wegzugsgemeinde oder
an KStV2

macht Meldung an
Wegzugsgemeinde

Meldung1 EStV geht
nach Wohnsitzwechsel
bei Wegzugsgemeinde
oder bei der KStV ein

macht Meldung an
Zuzugsgemeinde oder
an KStV

macht Meldung an
Zuzugsgemeinde

1 es wird eine zweite oder eine weitere Leistung im gleichen Jahr fällig, die Gemeinde bzw. die
kantonale Steuerverwaltung (KStV) weiss um die frühere Leistung; die zeitlich verschiedenen
Fälligkeiten der Leistungen verbunden mit einem Wohnsitzwechsel bewirken, dass zwei
verschiedene Gemeinwesen für die Veranlagung zuständig sind

2 je nach Veranlagungszuständigkeit
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Muster für ein Schreiben der Veranlagungsbehörde des (ehemaligen)
Wohnsitzes an die Quellensteuerabteilung des Sitzkantons der
Vorsorgeeinrichtung

Rückerstattung Quellensteuer auf Vorsorgeleistung

Sehr geehrte Damen und Herren

Infolge Wohnsitzverlegung ins Ausland wurden dem/der Pflichtigen XY von der
Vorsorgeeinrichtung Z die Quellensteuer auf der Kapitalleistung in Abzug gebracht.
Unsere Abklärungen haben aber ergeben, dass diese Kapitalleistung im
ordentlichen Verfahren zu besteuern ist, da der steuerrechtliche Zufluss an den
Vorsorgenehmer noch vor dessen Wohnsitzverlegung ins Ausland erfolgte (vgl.
beiliegendes Einschätzungsprotokoll). Dürfen wir Sie daher bitten, die
fälschlicherweise in Abzug gebrachten Quellensteuern an uns zu überweisen
(Angabe des Postkontos des steuerrechtlichen Wohnsitzkantons).

Für Ihre Mithilfe danken wir Ihnen bestens und grüssen Sie freundlich.

Beilagen
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Kapitalzahlungen für wiederkehrende Leistungen

Werden wiederkehrende Leistungen durch eine Kapitalzahlung ersetzt, wird die
Kapitalzahlung für die Satzbestimmung durch die Anzahl Jahre geteilt, für welche
sie die wiederkehrenden Leistungen (z.B. eine Rente) abgelten soll.

Wird eine steuerpflichtige Person, die mit 62 Jahren hätte in Pension gehen können,
mit 56 Jahren von der Arbeitgeberfirma freigestellt, und erhält sie deshalb zur
Überbrückung eine Kapitalabfindung, ist diese Abfindung zur Ermittlung des
satzbestimmenden Einkommens unter Hinzurechnung der übrigen Einkünfte durch
den Divisor 6 zu teilen. Damit wird berücksichtigt, dass die Abfindung sechs jährlich
wiederkehrende Leistungen bis zum Pensionsalter 62 ersetzen soll.

Beispiel:

Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit Fr. 160'000

übriges Einkommen Fr. 45'000

Kapitalabfindung Fr. 600‘000

Steuerbares Einkommen Fr. 805'000

Ermittlung des satzbestimmenden Einkommens

Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit Fr. 160'000

übriges Einkommen Fr. 45'000

Kapitalabfindung Fr. 100'000

Satzbestimmendes Einkommen Fr. 305'000

Als Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen im Sinne von § 59 StG
können auch einmalige Vermögenszugänge gelten, mit denen nicht nur zukünftige,
sondern auch aufgelaufene, das heisst in der Vergangenheit begründete
Teilleistungen, abgegolten werden. Solche Kapitalabfindungen kommen jedoch nur
dann in den Genuss der privilegierten Besteuerung zum Satz einer Jahresleistung
(§ 59), wenn - dem Wesen der betreffenden Leistungen entsprechend -
ordentlicherweise eine periodische Ausrichtung vorgesehen gewesen wäre, und
diese ohne Zutun der berechtigten steuerpflichtigen Person unterblieben ist. Neben
Rentenleistungen im Bereich der Sozialversicherungen, insbesondere IV- oder
SUVA-Nachzahlungen, könnte das etwa bei unbezahlt gebliebenen
Unterhaltsbeiträgen (Art. 125 ZGB) oder bei Lohnnachzahlungen, die sich auf Art. 8
Abs. 3 BV stützen, der Fall sein.
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Bei Rentennachzahlungen erfolgt die Steuersatzermittlung ohne Einbezug der
laufenden Rente und allfälliger Zinsen (VGE vom 15.10.2009 i.S. W.).

Beispiel:

übriges Einkommen Fr. 35'000.--

IV-Renten-Nachzahlung
(für 2 Jahre bis 30.6.: 24 Mt. à Fr. 2'000.--)

Fr. 48'000.--

Zins auf IV-Renten-Nachzahlung Fr. 2'000.--

IV-Rente 1.7. - 31.12. à Fr. 2'000.--/Mt. Fr. 12'000.--

steuerbares Einkommen Fr. 97'000.--

Ermittlung des satzbestimmenden Einkommens:

übriges Einkommen Fr. 35'000.--

IV-Renten-Nachzahlung
(für Satzbestimmung 48'000 / 24 x 12)

Fr. 24'000.--

Zins auf IV-Renten-Nachzahlung Fr. 2'000.--

IV-Rente 1.7. - 31.12. à Fr. 2'000.--/Mt. Fr. 12'000.--

satzbestimmendes Einkommen Fr. 73'000.--

Die Anwendung von § 59 StG ist jedoch insbesondere bei der Realisierung stiller
Reserven oder bei Entschädigungen für hingegebenes Kapital ausgeschlossen
(BGE vom 5.10.2000 in StE 2001 B 29.2 Nr. 7). Nicht zur Anwendung gelangt § 59
StG ferner bei einmalverzinslichen Vermögenserträgen nach § 27 Abs. 1b StG, da
es sich dabei nicht um eine Abfindung für wiederkehrende Leistungen, sondern um
einen aufgeschobenen Vermögensertrag handelt (vgl. auch KS EStV Nr. 15 vom 7.
Februar 2007 Ziff. 3.2; BGE 2A.100/2005 vom 20.9.2005 in StE 2006 A 23.1 Nr.
13).

Beträgt die Steuer je Einheit für das satzbestimmende Einkommen weniger als 0,5
%, ist für die Kapitalabfindung der Mindeststeuersatz von 0,5 % gemäss § 59 Abs. 2
StG und für das übrige Einkommen der dem satzbestimmenden Einkommen
entsprechende Steuersatz anzuwenden.
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Beispiel:
Mann 65-jährig, verheiratet
Kapitalabfindung: Fr. 10'000
übriges steuerbares Einkommen: Fr. 18'000

steuerbares Einkommen Fr. 28'000

Ermittlung des satzbestimmenden Einkommens

steuerbares Einkommen Fr. 28'000

- Kapitalabfindung Fr. 10'000

+ Rente, anstelle der Kapitalabfindung* Fr. 508

satzbestimmendes Einkommen Fr. 18'508

Satz 0,0081%

Steuer je Einheit

0,5% von Fr. 10'000.-- Kapitalabfindung Fr. 50.00

0,0081% von Fr. 18'000.-- übriges Einkommen Fr. 1.45

Total Steuer je Einheit Fr. 51.45

*vgl. Tabelle zur Anrechnung von Kapitalleistungen in lebenslängliche Renten
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Tabelle zur Umrechnung von Kapitalleistungen in lebenslängliche Renten
Einer Kapitalleistung von je Fr. 1'000.-- entspricht je nach Alter und Geschlecht der
Empfängerin oder des Empfängers folgende jährliche lebenslängliche Rente
(monatlich vorschüssig zahlbar):

(Bundesamt für Privatversicherungen; Einzelrententarif technischer Zinsfuss 2%)
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Vereinfachtes Abrechnungsverfahren

Ab 2008 besteht die Möglichkeit, kleine Arbeitsentgelte aus unselbständiger
Erwerbstätigkeit im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach § 59a StG mit den
Ausgleichskassen steuerlich abzurechnen.

Das vereinfachte Abrechnungsverfahren ist möglich, sofern folgende
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (s. Art. 2 Bundesgesetz gegen die
Schwarzarbeit; SR 822.41):

- der einzelne Lohn ist kleiner als der BVG-Mindestlohn (ab 2011: Fr. 20'880.--);
- die gesamte Lohnsumme des Betriebs ist kleiner als der zweifache Betrag der

maximalen jährlichen AHV-Altersrente (ab 2011: Fr. 55'680.--);
- die Löhne des gesamten Personals werden im vereinfachten

Abrechnungsverfahren abgerechnet.

Die Steuer von insgesamt 5% (4,5% Staats- und Gemeindesteuern sowie 0,5%
direkte Bundessteuer) wird ohne Berücksichtigung der übrigen Einkünfte, allfälliger
Berufsunkosten und Sozialabzüge erhoben.

Die im vereinfachten Abrechnungsverfahren versteuerten Einkünfte werden im
Rahmen des ordentlichen Veranlagungsverfahrens zur Ermittlung des steuerbaren
Einkommens nicht berücksichtigt. Im ordentlichen Veranlagungsverfahren werden
die mit diesem Verdienst im Zusammenhang stehenden Abzüge (Berufsauslagen,
Zweitverdienerabzug, Säule 3a) nicht gewährt. Dieser Verdienst stellt auch nicht
Bestandteil der Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Selbstbehaltes beim
Krankheitskostenabzug dar. Für das ordentliche Veranlagungsverfahren ist
trotzdem die Kenntnis des im vereinfachten Abrechnungsverfahrens versteuerten
Verdienstes wesentlich. Insbesondere ist dieser Verdienst für eine allfällige
Vermögensvergleichsberechnung von Bedeutung. Infolgedessen wird im
Steuererklärungsformular die Deklaration der im vereinfachten Verfahren
versteuerten Einkünfte verlangt. Diese Deklaration hat steuerrechtlich rein
informativen Charakter.

Für weitere Informationen s. auch www.ahvluzern.ch unter AHV / Allgemeines /
einfaches Abrechnungsverfahren
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Ermässigung der Vermögenssteuer auf
Beteiligungen

§ 60 Abs. 3 StG regelt die Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung (d.h. der
Besteuerung des selben Vermögens einmal im Unternehmen und ein zweites Mal
bei den am Unternehmen Beteiligten) bei Inhaber/innen von massgebenden
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Danach ermässigt
sich die zum Gesamtsatz berechnete Vermögenssteuer auf massgebenden
Beteiligungen unter gewissen Voraussetzungen um 40%.

Berechnungsbeispiel:
Annahmen: Voraussetzungen für Ermässigung erfüllt; steuerfreier Betrag im übrigen
Vermögen berücksichtigt.

ab Steuerperiode 2009:
Der Steuersatz auf massgebenden Beteiligungen beträgt 0,45‰ (60% von 0,75‰).

Steuerberechnung: Steuersatz Steuer pro Einheit

Beteiligung Fr. 10'000'000.-- 0.45 ‰ Fr. 4'500.--

übriges Vermögen Fr. 1’000'000.-- 0.75 ‰ Fr. 750.--

Total Fr. 11'000'000.-- Fr. 5'250.--

bis und mit Steuerperiode 2008:

Satzbestimmung: Gesamtsatz

Beteiligung Fr. 10'000'000.--

übriges Vermögen Fr. 1’000'000.--

Total Fr. 11'000'000.-- 1.5 ‰

Steuerberechnung: Steuersatz Steuer pro Einheit

Beteiligung Fr. 10'000'000.-- 0.9 ‰* Fr. 9'000.--

übriges Vermögen Fr. 1’000'000.-- 1.5 ‰ Fr. 1500.--

Total Fr. 11'000'000.-- Fr. 10'500.--

*60% vom Gesamtsatz
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Voraussetzung bis und mit Steuerperiode 2008 sowie Steuerperiode 2009 (bei
entsprechendem Antrag):

Voraussetzung ist eine Beteiligung der steuerpflichtigen Person am Grund- oder
Stammkapital einer Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaft,
Kommanditaktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder
Genossenschaft von mindestens fünf Prozent oder eine Beteiligung an solchem
Kapital mit einem Verkehrswert von mindestens fünf Millionen Franken. Die
Voraussetzung ist dagegen nicht erfüllt, wenn verschiedene Beteiligungen nur
zusammengerechnet einen Verkehrswert von fünf Millionen Franken erreichen.

Voraussetzung ab Steuerperiode 2009:

Voraussetzung ist eine Beteiligung am Grund- oder Stammkapital einer
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft von mindestens 10 Prozent.

Massgebend sind nach § 20b Abs. 1 StV die Verhältnisse am Vermögensstichtag
gemäss § 55 Abs. 1 StG (Ende Steuerperiode bzw. Ende Steuerpflicht). In Bezug
auf die Beteiligungsquote, die Anzahl Titel und die Verkehrswertermittlung sind
diejenigen Werte verbindlich, die für die Vermögenssteuer gelten (§ 20b Abs. 2
StV).

Die entsprechenden Beteiligungen sind im Wertschriften- und Guthabenverzeichnis
mit Q zu kennzeichnen oder es ist eine entsprechende Aufstellung dem
Wertschriften- und Guthabenverzeichnis beizulegen. Der Nachweis, dass die obigen
Voraussetzungen für eine ermässigte Vermögenssteuer erfüllt sind, ist von der
steuerpflichtigen Person zu erbringen. Fehlt ein entsprechender Nachweis, erfolgt
die volle Besteuerung, wenn die Voraussetzungen für eine ermässigte Besteuerung
nicht offensichtlich sind.

Ob die Voraussetzungen für eine Steuerermässigung erfüllt sind, prüft die
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Wertschriften und Verrechnungssteuer,
zusammen mit dem Wertschriften- und Guthabenverzeichnis. Diese teilt das
Ergebnis der Prüfung der zuständigen Bezugsbehörde für die Rechnungsstellung
mit. Über allfällige Einsprachen entscheidet die Bezugsbehörde nach Rücksprache
mit der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Wertschriften und
Verrechnungssteuer.

Die Ermässigung der Vermögenssteuer auf Beteiligungen erfolgt unabhängig von
der Berechnung der Höchstbelastung nach § 62 StG, welche nachher vorzunehmen
ist.
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Belastungsgrenze

Ab Steuerperiode 2011 darf der Gesamtbetrag der Einkommenssteuer des Staates,
der Einwohner- und der Kirchgemeinden 22,8 Prozent (A-Tarif nach § 57 Abs. 1)
beziehungsweise 22,4 Prozent (F-Tarif nach § 57 Abs. 2) des im Kanton Luzern
steuerbaren Einkommens nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag der
Vermögenssteuer des Staates, der Einwohner- und der Kirchgemeinden darf 3,0
Promille des im Kanton Luzern steuerbaren Vermögens nicht übersteigen.

Für die Belastungsgrenze vor 2011 vgl. die entsprechenden Weisungen in der
damals gültigen Fassung (www.steuerbuch.lu.ch/lustb_archiv).
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